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(54) TRENNSCHEIBE ODER ANTRIEBSFLANSCH, INSBESONDERE FÜR EIN 
HANDARBEITSGERÄT

(57) Bei einer Trennscheibe (11), insbesondere für
Handarbeitsgeräte (1), mit einer zentrisch in der Trenn-
scheibe (11) eingearbeiteten Durchgangsöffnung (18),
durch die ein Antriebsflansch (4) des Handarbeitsgeräts
(1) zur trieblichen Verbindung mit der Trennscheibe (11)
eingreift, soll die Anbringung der Schneidezähne (13) an
der Trennscheibe (11) lösbar sein, dies ist dadurch ge-
währleistet, dass in oder an der Trennscheibe (11) eine
Vielzahl von Schneidezähnen (13) lösbar angebracht
sind, die radial von der Trennscheibe (11) abstehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Trennschei-
be oder auf einem Antriebsflansch, die jeweils einem
Handarbeitsgerät zugeordnet sind, nach den Oberbegrif-
fen der Patentansprüche 1 oder 2.
[0002] Es ist hinlänglich bekannt, dass manuell bedi-
enbare Handarbeitsgerät zum Trennen von Werkstü-
cken, die beispielsweise aus Metall oder Holz hergestellt
sind, verwendet werden. Solche Handarbeitsgeräte wei-
sen üblicherweise einen Antriebsmotor auf, der einen An-
triebsflansch antreibt. An dem Antriebsflansch kann eine
Trennscheibe befestigt sein, durch die dann der Trenn-
oder Schneidvorgang vorgenommen wird. Die Trenn-
scheibe weist eine umlaufende Schneidkante auf, durch
die der Trenn- oder Schneidvorgang in dem jeweiligen
Werkstück erfolgt.
[0003] Für unterschiedliche Materialien der Werkstü-
cke sind andersartig ausgestaltete Trennscheiben vor-
zusehen. Die Schneidkante der Trennscheibe kann da-
bei auch als vereinzelter Schneidezahn ausgestaltet
sein, der eine zur Rotationsrichtung der Trennscheibe
geneigte oder konkav bzw. konvex gekrümmte Schneid-
kante aufweist.
[0004] Aufgrund der vorherrschenden Reibung zwi-
schen der Schneidkante der Trennscheibe und dem je-
weiligen Werkstück werden die Schneidkanten bzw.
Schneidezähne abgenutzt und verlieren nach einer be-
stimmten Betriebsdauer die notwendigen Schneideigen-
schaften. Die Schneidkante oder der jeweilige Schneid-
zahn können zwar nachgeschliffen werden, wenn jedoch
eine bestimmte Anzahl von Schleifvorgängen durchge-
führt wurde, ist die Trennscheibe unbrauchbar.
[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Trenn-
scheibe oder einen Antriebsflansch, insbesondere eines
Handarbeitsgerätes, der eingangs genannten Gattung
derart weiterzubilden, dass die Trennscheibe oder der
Antriebsflansch mit lösbar an diesen befestigbaren
Schneidezähnen versehen werden kann, um in Abhän-
gigkeit von der vorhandenen Werkstoffeigenschaften
des zu bearbeitenden Werkstückes die optimale Außen-
kontur und Schneideigenschaft des Schneidezahnes zur
Verfügung zu haben, um gegebenenfialls den jeweiligen
Schneidezahn, der eine stumpfe Schnittkante aufweist,
auszuwechseln oder um 180° verdrehen zu können.
[0006] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die
Merkmale des kennzeichnenden Teils der Patentansprü-
che 1 oder 2 gelöst.
[0007] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0008] Dadurch, dass in oder an der Trennscheibe eine
Vielzahl von Schneidezähnen lösbar angebracht sind
oder dass an dem Antriebsflansch eine Vielzahl von
Schneidezähnen lösbar arretiert sind, die jeweils radial
von der Trennscheibe bzw. dem Antriebsflansch abste-
hen, erhält die Trennscheibe bzw. der Antriebsflansch
eine Schneidkante und die jeweiligen Schneidezähne
können einfach und zeitsparend bei Bedarf ausgetauscht

oder gedreht werden.
[0009] Dabei können entweder in die umlaufende
Stirnseite der Trennscheibe oder des Antriebsflansch ei-
ne Vielzahl von Aufnahmebohrungen eingearbeitet sein,
in die der jeweilige Schneidezahn einsteckbar ist. Mittels
einer Befestigungsschraube, die in eine senkrecht zu der
Längsachse der Aufnahmebohrung verlaufenden Ge-
windebohrung eindrehbar ist, werden dabei die jeweili-
gen Schneidezähne fixiert.
[0010] Es ist auch möglich, in die dem Handarbeitsge-
rät abgewandte Oberfläche eine Vielzahl von Aufnahme-
taschen einzuarbeiten, in die der jeweilige Schneidezahn
einsetzbar ist. Die Innenkontur der Aufnahmetasche ist
dabei an die Außenkontur des Schneidezahnes, der im
Bereich der Trennscheibe oder des Antriebsflansches
verläuft angepasst, so dass das Drehmoment des An-
triebsmotors kraftschlüssig auf die jeweiligen Schneide-
zähne übertragen werden können.
[0011] Nach dem Durchtrennen oder Schneiden von
Werkstücken ist es oftmals erforderlich, die jeweilige be-
arbeitete Oberfläche des Werkstückes zu schleifen oder
zu polieren, um abstehende Späne zu entfernen und so-
mit die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Bei der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung der Trennscheibe bzw.
des Antriebsflanschs kann an diesem auch ein Deckel
angebracht sein, der nicht nur zur Verspannung der an
der Trennscheibe oder dem Antriebsflansch vorgesehe-
nen Schneidezähne dient, sondern auch von dem Hand-
arbeitsgerät abstehende Schleif- oder Polierflächen auf-
weist, die unterschiedlich aufgeraut sind. Folglich kann
vorteilhafterweise das Handarbeitsgerät sowohl zum
Trennen als auch zum nach nachfolgenden Schleifen
oder Polieren verwendet sein, ohne dass die Trennschei-
be oder der Antriebsflansch zeitaufwändig umzurüsten
ist.
[0012] Darüber hinaus kann der Übergangsbereich
zwischen der Schnittkante der jeweiligen Schneidezäh-
ne und der umlaufenden Stirnseite der Trennscheibe
oder des Antriebsflansches in einem vorgegebenen Win-
kel, beispielsweise um 45° geneigt, verlaufen, so dass
die in das Werkstück eindringende Schneidezähne die-
ses nicht nur durchtrennen, sondern auch gleichzeitig
während des Trennvorganges eine Phase an das Werk-
stück anarbeiten.
[0013] Da die jeweiligen Schneidezähne als rotations-
ymmetrische Körper ausgestaltet sind und zwei gegen-
überliegende Schneidkanten aufweisen, kann bei Bedarf
der Schneidezahn um 180° gedreht werden, so dass die-
ser vorteilhafterweise eine doppelt so lange Lebensdau-
er aufweist wie herkömmliche Trennscheibe, die auf-
grund der geometrischen Ausgestaltung der Schneide-
zähne lediglich in einer vorgegebenen Position an dem
Handarbeitsgerät befestigbar ist.
[0014] Wenn der Antriebsflansch als runde Scheibe
ausgestaltet ist, in die oder an der dann die jeweilige
Schneidezähne, wie vorstehend erläutert, lösbar arre-
tierbar sind, dann benötigt der Benutzer des Handar-
beitsgerätes lediglich einen entsprechenden Satz von
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Schneidezähnen, um diese an dem Antriebsflansch un-
mittelbar zu befestigen.
[0015] In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel eines Handarbeitsgerätes mit vier
unterschiedlichen konstruktiven Ausgestaltungen zur
Befestigung von Schneidezähnen zu entnehmen, die
nachfolgend näher erläutert sind. Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 ein Handarbeitsgerät, mit einem Antriebs-
flansch, in dessen umlaufen der Stirnseite
als erste Ausgestaltungsform eine Vielzahl
von Aufnahmebohrungen eingearbeitet
sind, in die jeweils ein Schneidezahn lageo-
rientiert eingesetzt ist, von unten,

Figur 2a eine vergrößerte Darstellung des Antriebs-
flansches gemäß Figur 1, mit einer Vielzahl
von Aufnahmebohrungen in der umlaufen-
den Stirnseite des Antriebsflansches oder al-
ternativ in einer Trennscheibe,

Figur 2b eine zweite alternative Ausgestaltung eines
Antriebsflansches oder eine Trennscheibe
zur Verwendung an dem Handarbeitsgerät
gemäß Figur 1, mit einer trapezförmigen Auf-
nahmetasche, in die jeweils eine der Schnei-
dezähne einsetzbar und mittels einer Befes-
tigungsschraube gehalten ist,

Figur 2c eine dritte alternative Befestigungsmöglich-
keit zur Arretierung der Schneidezähne an
dem Antriebsflansch bzw. der Trennscheibe,
mit einem umlaufenden, ringförmigen Zahn-
kranz, an dem die Schneidezähne abstehen
und die in einer ringförmigen Aufnahmeta-
sche, die in die Trennscheibe oder in den
Antriebsflansch angearbeitet ist, eingesetzt
sind,

Figur 3 eine vierte alternative Befestigungsmöglich-
keit für eine Vielzahl von Schneidezähnen,
die zwischen dem Antriebsflansch bzw. der
Trennscheibe mittels eines Deckels und ei-
ner in den Antriebsflansch eingedrehten
Schraube verspannt gehalten sind, im
Schnitt und

Figur 4 die Ausgestaltung des Antriebsflansches oder
Trennscheibe gemäß Figur 3, mit einer an der
dem Handarbeitsgerät abgewandten Oberflä-
che abstehenden, aufgerauten Oberfläche,
die zum Schleifen oder Polieren einsetzbar ist.

[0016] In den Figuren 1 und 2a ist ein Handarbeitsgerät
1 zu entnehmen, das einen Antriebsmotor 2 und ein Ge-
häuse 3, das als Griff dient, zu entnehmen. Der Antriebs-
motor 2 steht dabei in einer trieblichen Wirkverbindung
mit einem Antriebsflansch 4 oder einer an dieser befes-

tigbaren Trennscheibe 11, die jeweils lösbar an dem
Handarbeitsgerät 1 gehalten ist. In die Trennscheibe 11
ist nämlich eine Durchgangsöffnung 18 eingearbeitet, in
die eine Schraube 5 einsteckbar ist und durch die Trenn-
scheibe 11 trieblich mit dem Antriebsmotor 2 über den
Antriebsflansch 4 gekoppelt sind.
[0017] Der Antriebsflansch 4 kann als ringförmige An-
lageplatte ausgestaltet sein, um die Trennscheibe 11
möglichst großflächig zu halten. Es ist jedoch auch mög-
lich, dass der Antriebsflansch 4 einen entsprechend groß
bemessenen Durchmesser aufweist und somit unmittel-
bar als Bestandteil des Handarbeitsgerätes 1 anzusehen
ist.
[0018] Darüber hinaus sind in die umlaufende Stirnsei-
te 19 des Antriebsflansches 4 oder der Trennscheibe 11
eine Vielzahl von Aufnahmebohrungen 21, wie dies ins-
besondere der Figur 2a entnommen werden kann, ein-
gearbeitet. In diese Aufnahmebohrungen 21 ist jeweils
ein Schneidezahn 13 einsteckbar. Der Schneidezahn 13
weist dabei einen dem Antriebsflansch 4 oder der Trenn-
scheibe 11 zugeordneten Schaft 14 auf. Der Außen-
durchmesser des Schaftes 14 ist dabei etwas kleiner be-
messen als der Innendurchmesser der jeweiligen Auf-
nahmebohrung 21. Darüber hinaus ist senkrecht zu der
Längsachse der Aufnahmebohrung 21 eine Gewinde-
bohrung 22 vorgesehen, in die jeweils eine Befestigungs-
schraube 17 eindrehbar ist. Die Gewindebohrung 22
mündet in die Aufnahmebohrung 21, so dass durch die
Befestigungsschraube 17 deren freie Stirnseite in form-
schlüssigem Wirkkontakt mit dem jeweiligen Schaft 14
der Schneidezähne 13 gelangt. Durch den Anpressdruck
der Befestigungsschraube 17 ist demnach der Schnei-
dezahn 13 in der Aufnahmebohrung 21 arretiert. Durch
Lösen der jeweiligen Befestigungsschraube 17 kann der
Schneidezahn 13 ausgewechselt oder um 180° gedreht
werden, so dass zwei an dem jeweiligen Schneidezahn
13 angearbeitete Schnittkanten 15 verwendet werden
können, bevor der Schneidezahn 13 nach einer bestimm-
ten Anzahl von Trennvorgängen nachzuschleifen oder
auszuwechseln ist.
[0019] Gemäß Figur 2b kann in den Antriebsflansch 4
oder in die Trennscheibe 11 eine Aufnahmetasche 23
eingearbeitet sein, die im gezeigten Ausführungsbeispiel
trapezförmig ausgestaltet ist. Jede weitere geometrische
Innenkontur der Aufnahmetasche 23 ist möglich, insbe-
sondere drei- oder rechteckförmig. Der Schaft 14 des
jeweiligen Schneidezahnes 13 weist eine an die Innen-
kontur der Aufnahmetasche 23 angepasste Außenkontur
auf, so dass der Schaft 14 spielfrei in der Aufnahmeta-
sche 23 gehalten ist und demnach eine kraftschlüssige
Wirkverbindung zwischen dem Antriebsflansch 4 bzw.
der Trennscheibe 11 und dem jeweiligen Schneidezahn
13 vorliegt. Zusätzlich kann der jeweilige Schneidezahn
13 mittels den Befestigungsschrauben 17 an dem An-
triebsflansch 4 oder an der Trennscheibe 11 gehalten
sein.
[0020] Aus Figur 2c ist ersichtlich, dass die Schneide-
zähne 13 an einem ringförmig ausgestalteten Schaft 14
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angearbeitet oder angebracht sind und dass der Schaft
14 in eine ringförmig in die Trennscheibe11 oder in den
Antriebsflansch 4 eingearbeitete Aufnahmetasche 23
eingesetzt ist. Demnach ist nicht jeder Schneidezahn 13
an den Antriebsflansch 4 oder der Trennscheibe 11 mit-
tels der Befestigungsschraube 17 zu arretieren, sondern
es genügen beispielsweise zwei oder drei Befestigungs-
schrauben 17, um den Schaft 14 an dem Antriebsflansch
4 oder an der Trennscheibe 11 zu befestigen.
[0021] Aus den Figuren 3 und 4 ist zu entnehmen, dass
der Antriebsflansch 4 bzw. die Trennscheibe 11 nicht nur
einteilig, sondern zweieilig ausgestaltet sein kann. Dem
Antriebsflansch 4 bzw. der Trennscheibe 11 ist dabei ein
Deckel 12 zugeordnet, der mittels der Schraube 5 an
dem Antriebsflansch 4 oder an der Trennscheibe 11 ge-
halten ist. Durch die Vorspannkraft der Schraube 5 wird
demnach der Deckel 12 in Richtung des Antriebsflanschs
4 oder der Trennscheibe 11 gedrückt, so dass zwischen
diesen vorgesehene Aufnahmetasche 23 und der darin
angeordnete Schaft 14 des jeweiligen Schneidezahns
13 durch die vorherrschende Vorspannkraft zusammen-
drückt ist. Durch den Deckel 12 wird folglich der Schaft
14 des Schneidezahns 13 an dem Antriebsflansch 4 oder
der Trennscheibe 11 festgesetzt.
[0022] Zudem ist gemäß in Figur 4 der Deckel 12 mit
einer von dem Handarbeitsgerät 1 abstehenden Ober-
fläche versehen, die aufgeraut und die mit der Bezugs-
ziffer 16 gekennzeichnet ist. Die aufgeraute Oberfläche
des Deckels 12 dient dabei als Schleifoder Polierscheibe
und verläuft parallel und beabstandet zu dem jeweiligen
Schneidezahn 13, so dass der Antriebsflansch oder die
Trennscheibe 11 nicht nur zum Trennen von Werkstü-
cken verwendet werden kann, sondern auch ohne Um-
rüstmaßnahmen zum Schleifen oder Polieren der vorher
bearbeitenden Oberfläche des Werkstückes.
[0023] Im Übergangsbereich zwischen dem Schneide-
zahn 13 und dem dem Antriebsflansch 4 oder der Trenn-
scheibe 11 zugeordneten Schaft 15 ist eine Phase 24
angearbeitet bzw. vorgesehen, die in Wirkkontakt mit
dem zu bearbeitenden Werkstück gelangt, so dass un-
mittelbar während des Trennvorganges an die jeweilige
Trennfläche des Werkstückes eine gegenläufige Phase
angearbeitet ist. Die Phase 24 kann dabei unterschied-
liche Steigungen aufweisen, vorteilhafterweise ist eine
Phase 24 von 45° vorzusehen.
[0024] Da die jeweiligen Schneidezähne 13 als rotati-
onssymmetrischer Körper ausgestaltet sind, kann der je-
weilige Schneidezahn 13 zumindest um 180° gedreht
werden. Somit können an dem Schneidezahn 13 zwei
gegenüberliegende Schneidkanten 15 angearbeitet
sein, um den jeweiligen Schneidezahn 13 zumindest in
zwei unterschiedlichen Positionen benutzen zu können.

Patentansprüche

1. Trennscheibe (11), insbesondere für Handarbeits-
geräte (1), mit einer zentrisch in der Trennscheibe

(11) eingearbeiteten Durchgangsöffnung (18), durch
die ein Antriebsflansch (4) des Handarbeitsgeräts
(1) zur trieblichen Verbindung mit der Trennscheibe
(11) eingreift,
dadurch gekennzeichnet,
dass in oder an der Trennscheibe (11) eine Vielzahl
von Schneidezähnen (13) lösbar angebracht sind,
die radial von der Trennscheibe (11) abstehen.

2. Antriebsflansch (4) eines Handarbeitsgeräts (1), der
von einem Motor (2) des Handarbeitsgeräts (1) an-
getrieben ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Antriebsflansch (4) eine Vielzahl von
Schneidezähnen lösbar arretiert sind, die radial von
dem Antriebsflansch (4) abstehen.

3. Trennscheibe oder Antriebsflansch nach Anspruch
1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass in die umlaufende Stirnseite (19) der Trenn-
scheibe (11) oder des Antriebsflanschs (4) eine Viel-
zahl von Aufnahmebohrungen (21) eingearbeitet
sind, in die der jeweilige Schneidezahn (13) ein-
steckbar ist und dass senkrecht zu der Achse der
Aufnahmebohrung (21) eine Gewindebohrung (22)
in die Trennscheibe oder den Antriebsflansch (4)
vorgesehen ist, die in die Aufnahmebohrung 21)
mündet und dass in die Gewindebohrung (22) eine
Befestigungsschraube (17) eindrehbar ist, durch die
der jeweilige Schneidezahn (13) in der Aufnahme-
bohrung (21) fixiert ist.

4. Trennscheibe oder Antriebsflansch nach Anspruch
1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der dem Handarbeitsgerät (1) abgewand-
ten Oberseite der Trennscheibe (11) oder des An-
triebsflanschs (4) eine Vielzahl von Aufnahmeta-
schen (23) eingearbeitet sind, in die der jeweilige
Schneidezahn (13) einsetzbar ist und dass zur Hal-
terung der eingesetzten Schneidezähne (13) ein De-
ckel (12) vorgesehen ist, der mittels einer Schraube
(5) fest an der Trennscheibe (11) oder dem Antriebs-
flansch (4) befestigt ist.

5. Trennscheibe oder Antriebsflansch nach Anspruch
3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem jeweiligen Schneidezahn (13) ein
Schaft (14) angeformt bzw. angearbeitet ist, der in
die jeweilige Aufnahmebohrung (21) oder Aufnah-
metasche (23) der Trennscheibe (11) oder des An-
triebsflanschs (4) einsetzbar ist und dass die Außen-
kontur des jeweiligen Schaftes (14) an die Innenkon-
tur der Aufnahmebohrung (21) oder der Aufnahme-
tasche (23) angepasst ist.
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6. Trennscheibe oder Antriebsflansch nach Anspruch
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Schaft (14) spielfrei in der jewei-
ligen Aufnahmetasche (23) eingesetzt ist und/oder
dass die Innenkontur der jeweiligen Aufnahmeta-
sche (23) dreieck-, rechteck- oder trapezförmig aus-
gestaltet ist.

7. Trennscheibe oder Antriebsflansch nach einem der
vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem jeweiligen Schneidezahn (13) eine
oder zwei seitlich verlaufende Phasen (24) vorgese-
hen oder angearbeitet sind, die im Bereich der je-
weiligen Schnittkante (14) des Schneidezahns (13)
verlaufen und durch die an dem zu bearbeitenden
Werkstück eine gegenläufige Phase (24) angearbei-
tet ist.

8. Trennscheibe oder Antriebsflansch nach einem der
vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Schneidezahn (13) als rotations-
symmetrischer Körper ausgestaltet ist und dass der
Schneidezahn (13) zwei gegenüberliegende
Schneidkanten (15) aufweist, die wahlweise in die
Aufnahmebohrung (21) oder die Aufnahmetasche
(23) einsetzbar sind.

9. Schleifscheibe (16), insbesondere für ein Handar-
beitsgerät (1) nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, mit einer dem Handarbeitsgerät (1) abgewand-
ten, aufgerauten Oberfläche, die zum Schleifen oder
Polieren dient,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schleifscheibe (16) an einer Trennscheibe
(11) oder an einem Antriebsflansch (9) nach einem
der vorgenannten Ansprüche lösbar befestigt ist.

10. Trennscheibe oder Antriebsflansch nach einem der
vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Schneidezahn (13) in der Aufnah-
mebohrung (21) oder in der Aufnahmetasche (23)
form- oder kraftschlüssig arretiert ist.
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